
Bonusprogramm für Standaufsichten am DJV Schießstand HERBERTINGEN 
Die Standaufsichten versehen im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit regelmäßig Dienste am Schießstand HERBERTINGEN und leisten damit 
einen unverzichtbaren Beitrag zum weiteren Bestehen des Schießstandes und im Rahmen der Schießsicherheit am Schießstand. Eine Entlohnung für 
diese Tätigkeit erfolgt nicht. Die Jägervereinigung Altkreis Saulgau stellt für die Standaufsichten im Rahmen Ihrer Möglichkeiten folgendes sicher: 

(1) Für die Schießleitung/Kassenpersonal/Standaufsichten am Dienstag und Freitag werden die Getränke zum Verbrauch am Schießstand
(Warm- und Kaltgetränke) zur Verfügung gestellt.

(2) Für die Schießleitung/Kassenpersonal/Standaufsichten am Sonntag werden die Getränke zum Verbrauch am Schießstand (Warm- und 
Kaltgetränke) sowie ein Mittagessen zur Verfügung gestellt.

(3) Für die Schießleitung/Kassenpersonal/Standaufsichten, die auf Antrag eines Kunden Dienst leisten, werden die Getränke zum Verbrauch am 
Schießstand (Warm- und Kaltgetränke) sowie bei ganztägigem Einsatz ein Mittagessen zur Verfügung gestellt.

Weiterhin wird eine Bonuskarte für Standaufsichten eingeführt. Die Ausgabe der Karte basiert auf der Anzahl der geleisteten Dienste im Vorjahr. 
Das System tritt ab  01.01.2026 in Kraft tritt. Die Erfassung der Anzahl der Dienstleistungen hierzu erfolgt bereits seit April 2025. Jede Standaufsicht 
hat die Möglichkeit im laufenden Jahr die geforderte Anzahl an Diensten zu leisten und erhält dann für das Restjahr die Bonuskarte.

Anzahl 
Dienste 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 usw. 

Bonus 0 -3,00 €
Standgebühr 

Das Bedeutet, dass ab dem 01.01.2026 nur noch die Standaufsichten, die im vorangegangenen Jahr mindestens 5 Dienste als Standaufsicht 
geleistet haben, den Rabatt von 3,00 € in Anspruch nehmen können. ALLE anderen Mitglieder, völlig egal ob diese einen Standaufsichten 
Schein haben oder nicht, zahlen ab dem 01.01.2026 die Reguläre Standgebühr von 10,00 € (SLG/EHI), 18,00 € (Mitglieder anderer KJVs), 33,00 € 
(kein Mitglied LJV). Die Regelung, das allein der Besitz des Standaufsichtenscheins für Herbertingen (gelber Schein) zum Rabatt führt verliert 
zum 31.12.2025 die Gültigkeit.  

Bemerkung: Die Durchführung der Schießtage für die Öffentlichkeit hängt essenziell von der Anzahl der sich zur Verfügung stellenden 
Standaufsichten ab. Ohne die Standaufsichten ist die geforderte „innere Sicherheit“ auf dem Schießstand nicht darstellbar. Daher werden auch in 
Zukunft die Schießtage, an denen nicht mindestens 50% der geforderten Aufsichten (gefordert → Di + Fr Anzahl 3 // So Anzahl 4) zur Verfügung 
stehen ABGESAGT.  




